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allgemeine

Organ ticr f^meijcttf^ctt Sltmee.
TLJL. Sa^tßancj.

fer Sdjroetj. PHHtSijettfdjttft XL. Saljtjang.

S

1

SBafel. 17. Dcto&et 1874. Nr. 41.

(Srfdjcfnt in toödjenttidjen Wummern, ©er SBrei« per ©emcflet Ifl franfo butitj bfe ©djrocfj gr. 3. 50.
©fe SBefteUungen roetbm birett an. ,/8. ©<!)B>abe, SBertagSÖltlbÖanitutlö in Safel" abrefftrt, ber SBetrag wirb bei ben

auswärtigen abonnenten burdj SJcadjnaljine erhoben. 3nt auätanbe nehmen alle SBudjljanbtungen SBefletliingen an.
SBetantwottlidje SRcbatttcn: Dberft SÜBfelaKb unb SWafot »on-fStggct.

3nbalt: SBtotefott ber ©elegfrten»erfammtung ber fdjroeh. Dffljier«gcfeHfdjaft In Dltcn. ßornrnfffarfat unb ©ttatcgle.
Weajuial« bfe neue SWititätfanitäteorganifation. 3. ». ©criba, ©er ©t. ©ottbarb. (gortfeftung.) S. SWüller, Jpauptm., ©le
europäifdjen ÄtiegGbrüdenfrjftcme. fi. 3Bafimann«torf, ©ie militärifdjen grei» unb ®cräujübungcn tn SBaijcrn unb Sßrcufjcn. - —
SuJlanb : ©er Äarllflenfrieg 1874 tn ten fpanifdjen SRorbprootnjcn.

gJrotoloÄ ber SelegtrtensSerfnmmltutfl ber

fd^meij. €fft5ier8=®e(ellf^ttft in £)Iten
am 24. ©eptember 1874.

£>err Oberft ©gloff, bräfibent ber fdjroeijerifdjen
OffijierS=®tfeüfdjaft, ricHtet an bie ©elegirten ber

fdjroeij. OffijierSoereine, bie fidj oerfammelt Haben,
ben ©ntrourf ber neuen 2Rilitär»Organifation ju
befpredjen unb ben SBünfdrjeu beS SBereinS SluSbrucf

ju geben, einen patriotifdjen ©rttfj unb eröffnet
bie SSerfammlüug mit folgenben SBorten:

»BereHrte Ferren unb SBaffenbrüber!

Unterm 19. Slpril b. $. IJflt *>a3 ©djroeijeroolf
mit übertoiegenber SJfeHiljeit baS iHm oorgelegte
SBerf einer neuen SBunbeSoerfaffung angenommen,
unb burdj bie in berfelben Ttiebergelegten ©runb»
fäfje über baS SBeHrtoefen ift für bie majjgebenben
SSeHörben bie spflidjt erroadjfen, bie auSfüHrenben
©efeije oorjubereiten.

SBir bürfen unS als Offijiere nur freuen unb
mit HoHem ©auf anerfennen, bafj mit fRafdjHeit
unb ©ntfdjiebenHeit bie müHeootte Sirbctt an Jpanb

genommen rourbe, unb hoppelt freuen, bafj fo oiele

unb gute ©aat für bie Sufunft unfereS SBeHrroe»

fenS auSgeftreut rourbe, bie bei tüdjttger Pflege für
bas ©efammtoaterlaub bie fdjönften grüdjte tragen
roirb uub mufj.

Äantonale unb lofale ©eftionen unferer ©efett*
fdjaft Haben fidj nadj SSeröffeutlidjung beS ©ntrour»
feS einer neuen ÜRilitärorganifation gleidj mit ber

Prüfung berfelben befdjäftigt unb mit unS baS

©ebürfnifj einer gemeinfamen SBefpredjung burdj
Slbgeorbnete gefiüjlt — unb roir erlaubten unS

gleidjjeitig, unfere HodjoereHrten ©eneräle mit iHren

nädjften Offijieren, ben SBaffendjefS unb ©ioifio«
nären, jur uTcitroirfung einjulaben.

3dj fott nun bie ©Hte HaHen ©ie, Sit., SRautenS

beS ©entralcomit«i'S ber fdjroeij. OfftjierSgefeHfdtjaft
Hier in Ölten famerabfajaftlidj 10 i 11 f 0 m nt e n ju
Heifeen.

SBerHeHlen roir unS nidjt, bafj roir ein ernfteS
unb fdjroereS SBerf oor unS Ho-oen. ©S tft nur
ju roabr, bafj im ©djroeijcroolt geroaltige ©egen«
fäi^e in ben Slnfdjauungen über baS Wa% unb ben

Umfang militärifdjer ©inricHtungeit befteHen. SBSH=

renb bie ©inen baS SBeHrtoefen, refp. beffen $ör=
bermtg, nur alS einen Treiber für itjre politifdjen
Seftrebungen betractjten, gibt eS Slnbere, benen, in
ängfilidjer SBaHrung ber fog. materiellen ^ntereffen,
SltteS ju oiel ift, roaS für bie Sßeljrfraft auSgege»
ben roerben roitt.

9lber neben biefen gibt e§, ©Ott fei ©anf, nodj
Saufenbe unb aber Saufenbe roaeferer ©ibgenoffen,
bie ben ©ebanfen an eine felbftftäubige, erjren^afte
©jäftenj unfereS SBaterlanbeS nidjt aufgeben rootten
unb batjer audj bereit finb, 3eit uub ©elb jroeefs
entfprecHenb ju oerroenben.

SBir, bie Offijiere ber Slrmee, fteHen aufjer bem

©etriebe ber Parteien unb für unS gilt nur baS

2Bort jenes SlltfdjroeijerS: „Sln'S SBaterlanb, an'S

ttjeure, fdjliefj' biet) an I"
©eHen roir batjer mutHig an'S SBerf, fei eS in

Unterfttttjung bereits beantragter SBerbefferungen,
ober fei eS in rebttdjer SBefämpfung etroaiger ®e=

bredjen unb SSertretung unferer Slnfdjauungen bei
ben Sit. OberbeHörbeu, — roir roerben bamit nur
unfere SBflidjt gettjan Haben; unb roenn audj unfere
SSeftrebungen uTtffjbeutung unb Slnfedtjtuttg, ja fo*
gar SRidjtbeadjtung erleiben fottten, — fo lange fie
in ben Sfaujmen roeifer SRäfjigung unb rebltdtjer
UeberjeugungStrette eingefleibet finb, tonnen fie nie

ganj fmdjtloS fein.
Unfere militärifdjen ©inridjtungen muffen auf

tüdjtige SluSbilbung ber törpetlidjen unb geiftigen
©Igeufdjaften ber SBeHrmannfdjaft, auf ©^arafter»
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Protokoll der Delegirten-Versammlnng der

schweiz. Ossiziers-Gesellschaft in Ölten
am 24. September 1874.

Herr Oberst Egloff, Präsident der schweizerischen

Ossiziers-Gesellschaft, richtet an die Delegirten der

schweiz. Osfiziersvereine, die sich versammelt haben,
den Entwurf der nenen Militär-Organisation zn

besprechen und den Wünschen des Vereins Ausdruck

zu gcben, einen patriotischen Grnfz und eröffnet
die Versammlung mit folgenden Worten:

Verehrte Herren und Waffenbrüder!
Unterm 19. April d. I. hat das Schweizervolk

mit überwiegender Mehrheit das ihm vorgelegte
Werk einer neuen Bundesverfassung angenommen,
und durch die in derselben sliedergelegten Grundsätze

über das Wehrwesen ist für die maßgebenden

Behörden die Pflicht erwachsen, die ausführenden
Gesetze vorzubereiten.

Wir dürfen uns als Offiziere nur freuen und
mit hohem Dank anerkennen, daß mit Naschheit
und Entschiedenheit die mühevolle Arbcit an Hand
genommen wurde, und doppelt freuen, daß so viele
und gute Saat für die Zukunft unseres Wehrwesens

ausgestreut wurde, die bei tüchtiger Pflege für
das Gesammtvaterland die schönsten Früchte tragen
wird und muß.

Kantonale nnd lokale Sektionen unserer Gesellschaft

haben sich nach Veröffentlichung des Entwurfes

einer neuen Militärorganisation gleich mit der

Prüfung derselben beschäftigt und mit uns das

Bedürfniß einer gemeinsamen Besprechung durch

Abgeordnete gefühlt — und wir erlaubten uns
gleichzeitig, unsere hochverehrten Generale mit ihren
nächsten Offizieren, den Waffenchefs und Divisio-
nären, zur Mitwirkung einzuladen.

Ich soll nun die Ehre haben Sie. Tit., Namens

des Centralcomitö's der schweiz. Offiziersgesellschaft
hier in Ölten kameradschaftlich willkommen zu
heißen.

Verhehlen wir uns nicht, daß mir ein ernstes
und schweres Werk vor uns haben. Es ist nur
zu wahr, daß im Schweizervolk gewaltige Gegensätze

in den Anschauungen über das Maß und den

Umsang militärischer Einrichtungen bestehen. Während

die Einen das Wehrwesen, resp, dessen

Förderung, nnr als einen Treiber für ihre politischen
Bestrebungen betrachten, gibt es Andere, denen, in
ängstlicher Wahrung der sog. materiellen Interessen,
Alles zu viel ist, was für die Wehrkraft ausgegeben

werden will.
Aber neben diesen gibt es, Gott sei Dank, noch

Tausende und aber Tausende wackerer Eidgenossen,
die den Gedanken an eine selbstständige, ehrenhafte
Existenz unseres Vaterlandes nicht aufgeben wollen
nnd daher auch bereit sind, Zeit und Geld
zweckentsprechend zn verwenden.

Wir, die Offiziere der Armee, stehen außer dem

Getriebe der Parteien und für uns gilt nnr das
Wort jenes Altschweizers: „An's Vaterland, an's
theure, schließ' dich an!"

Gehen wir daher muthig an's Werk, sei es in
Unterstützung bereits beantragter Verbesserungen,
oder sei es in redlicher Bekämpfung etwaiger
Gebrechen und Vertretung unserer Anschauungen bei
den Tit. Oberbehörden, — wir werden damit nur
unsere Pflicht gethan haben; und wenn auch unsere

Bestrebungen Mißdeutung und Anfechtung, ja
sogar Nichtbeachtung erleiden sollten, — so lange sie

in den Nahmen weiser Mäßigung und redlicher
Ueberzeugungstreue eingekleidet sind, können sie nie

ganz fruchtlos sein.
Unsere militärischen Einrichtungen müssen auf

tüchtige Ausbildung der körperlichen und geistigen
Eigenschaften der Wehrmannschaft, auf Charakter»
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feftigfeit unb Unterorbttung unter bie Sßflidjt fyn*
arbeiten. ©aS gegenfeitige SBirfen fantonaler unb

eibg. SSefjörben unb ©iujelnbeamtett im grieben
unb bie SBorbereitungen für ben ©rnftfatt, bie redjt*
jeitige ©rnennung beS -£>ödjftfommanbirenben, feine
Dtedjte unb Sßfttdjten, bebürfen einer abfolut ftrif»
ten gejefcgeberifdjen SluSeinanberfefeung. £>üten

roir unS oor ben SluSroüdjjen, roelcbe fteHenben

beeren anfteben, aber eifern roir bem nadj, roaS

bie oerebelten SBolfSHeere ber altem unb neuem

3cit ©uteS Hallen. ©aS Sßrinjip ber Slutorität
roirb burdj ©trenge im ©ienft unb greunblidjfeit
unb SBoHlrootten aufjer ©ienft in attfeitigem 3n»
tereffe burcHbringen unb jur enbtidjen SBaHrHeit

roerben!

©eHen roir an unfere Slrbeit.

^dj erfläre bie Sßerfammlung ber ©elegirten ber
Jtantonal»©eftionen ber fcHroeij. DffijierSgefettjdjaft
für eröffnet.

junädjft madjt §err Oberft ©gloff ber SBer»

fammlung bie SJRttttjetlung, bafj baS ©omitfi bie

©eneräle ©ufour unb §>erjog, bie Oberften spara»

oicini unb tp^iltppin, ©etteralftabä=©§ef ttnb@eneral=

abjubanten ber lefeten Sruppenaiifftettung, bann bie

SBaffendjefS unb ©ioifionäre eingelaben Habe, bie

SBerfammtung mit ifjrer ©egenroart ju beeHren.

©eneral ©ufour Hat roegen einem Slugenletben,
©eneral §erjog roegen bienfilidtjer Sßerlfjinbentng fidj
entfdjulbigt. Oberft SRerian befinbet fiaj im SluS»

lanb. Oberft ©tabler in ber £orporal=©djule.
Oberft ©djäbler im ©ienft. Dberft ^eHnber bei
einer ^nfpeftion. Oberft SBolf ift burdj gamilien=
angelegenHeiten oerHinbert, Oberft SBielanb aus
unbefannten ©rünben.

©elegirte finb anroefenb: ,3üridj 8, 33ern 6,

Sujern 2. Uri, ©djrorjj, SRibroalben uub 3ug fetj-
leu. Obroalben Hat feine ©eftion. ©laruS 2, greU
bürg 1, ©olotHum 4, SBafelftabt 4, SBafetlanb 3,

©ajaffHaufen 3, ©t. ©allen 3, Slargau 10, SHur*

gau 3, Seffin 2, SBaabt 10, SBattiS -, SReuen--

bürg 8, ©enf 5, Sippenjett —, ©raubünben 1,

©entralfdjroetj. Äaoallerie»SBerein 1, Oftfdjroeij.
j?aoatterie=S8erein —.

©S finb jufammen 76 Slbgeorbnete. £ieju fom»

men 3 SRitglieber beS 6entral»©omit6'S, mit ben

©ingetabenen finb anroefenb im ©anjen 89.

£>err Oberft ©gloff erfudjt, einen SBice»SBräfiben=

ten ju bejeidjnen, ba er fidj jeitroeife an ber ©iS»

fuffion ju betHeiligen beabfidjtige. ©S roerben SBor»

fdjläge gemadjt unb §err Oberft geifj geroäHlt.

©er bräfibent tHeilt ber SBerfammlung mit, bafj
baS ©omit6 3Rajor ©Igger jum SBtotofottfüHver be»

jeicHnet unb mit ber SluSarbeituttg ber betreffenben
SRebaftion beauftragt Habe.

©aS ©omitfi bringt einen Slntrag über ben @e*

fdjäftSgang unb Hat jur leidjtern SBeroälttgung beS

2RateriatS bie roidjtigften gragen in eine SlnjaHl
SRefolutionen jufammengefafjt.

SRadjHer fönne bei einer jroeiten SSeraujung meHr

auf baS ©injelne eingegangen roerben.

©3 erfolgt bie Slnfrage, ob bie SBerfammlung
mit bem Slntrag einoerftanben fei, unb ba fein @e*

genantrag fällt, fo roirb ber SBorfdjlag als angenom»
men betradjtet.

©ie cRefolutionen roerben oerlefen. ©iefe lauten:

I. ©ie SSerfammlung fpridjt oorerft im SM*

gemeinen bie tiefgefütjlte Slnerfennung uub ben

©anf aus Hinfidjtlidj ber ab ©eite beS ^otjeit SBun»

beSratHeS in bem oorgetegten ©ntrourf über eine

neue^Rilttärorganifation euiHaltenen fortfdjrittlidjen
SBeftrebungen für £ebung unfereS SBeHrroefenS unb
bittet bte HoHen tftäti>t, beren SRealifirung mit tHun»

lidjfter SBeförberung aujubaHitett.
II. ©ie SBerfammlttng erlaubt fidj folgenbe fünfte

ben HoHen SRättjen oorjutragen unb bittet um bereit

geneigte SBmicfftdjtigung:

1. Slbfcbnitt II, SlblHeilungen uub SBaffengattungen.
§. 8. $u a. 2R5ge in Uebereinftimmung mit

ber nationaträtHlidjeu Äommiffion gefagt roerben:

Infanterie, baS SBataitton befteHenb aus 4 j?om=

pagnien mit 1 Hauptmann, 2 ObertieutenantS,
2 SieutenantS.

2. Slbfttjnitt SRefrutirung.
5jn §. 15 möge eS Heißen: ©er SBeHrpflidjttge

ertjätt ben erften Unterridjt in feinem £>eimattjSort
unb roirb bafelbft einer eutfpreajenben Sruppenab»
ttjettttng jttgettjeilt.

©ie SBieberHotungSfurfe feiner SBaffe fann er
im gall oon SBoHnortSänbernng (Slufenttjalterj
mit SrttppentHeilen beS betreffenben ÄantonS be=

fteHen.
SBei Uebungen ber SBrigabe unb bei atten Sluf»

geboten für effeftioen ©ienft Hat ^eber Hei feiner
refp. SlbtHeilung einjurücfen.

©ie SRieberlaffttng in einem anbern alS bem

^eimattjsfanton bebingt bie neue ©inttjeilung, fo»

roeit ber SBoHnortsfanton bie betreffenbe SBaffe befifjt.

3. Slbfcbnitt IV, §. 30.

SBir fdjliefjen unS Hiev ben Slnfdjauungen ber

nationaträtHlidjeu äommiffion an. (Safel XVII,
©. 66.)

4. Slbfajnitt VIII, Unterridjt.
a. ©ie SBerfammlung getjt auj'S ©ntfdjtebenfte

oon ber Slnfidjt auS, bafj fjier bie ©ntfajeibung
für bie 3ufunft ber Slrmee liege Uub bafj oon einer
SRebuftion ber ©auer ber UuterridjtSjeit für SReftuten

feine 5Rebe fein fönne. ©ie bittet baHer, bie im ©nt»

rourf beS HoHen SBunbeSrattjeS entHaltenen SBorfdjläge

jum ©efefj ju erHeben.

b. ©ie SßieberHolungSfurfe fotten attjäHrlidj ftatt»»

finben (vide §. 104) unb bei benfelben fämmtlidje
Unteroffijiere (unter bittiger SBerüctfidjttgung itjrer
3Retjtleiftungen) einberufen roerben.

c. gür bie SanbroeHr fotten ftatt eintägigen
©djießübungen unb Snfpeftionen (§ 140) perio»

bifdje, mehrtägige SBieberHolungSfurfe eingeführt
roerben, beren ©auer ftdj nadj ber jenseitigen 3eit»
läge ridjtet.

5. SlbfcHnitt IX, SBefleibung, SBeroaffnung unb

SluSrüftung.
©er SBunfdj, bafj im ©efeij SBeftimmungen auf«

genommen roerben über Slnlegung oon SRagajinen
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festigkeit und Unterordnung unter die Pflicht
hinarbeiten. Das gegenseitige Wirken kantonaler und

eidg. Behörden und Einzelnbeamten im Frieden
und die Vorbereitungen für den Ernstfall, die

rechtzeitige Ernennung des Höchstkommandirenden, seine

Rechte und Pflichten, bedürfen einer absolut strikten

gesetzgeberischen Auseinandersetzung. Hüten
wir uns vor den Auswüchsen, welche stehenden

Heeren ankleben, aber eisern wir dem nach, was
die veredelten Volksheere der ältern und neuern

Zcit Gutes hatten. Das Prinzip der Autorität
wird durch Strenge im Dienst uud Freundlichkeit
und Wohlwollen auszer Dienst in allseitigem
Interesse durchdringen und zur endlichen Wahrheit
werden I

Gehen wir an unsere Arbeit.
Ich erkläre die Versammlung der Delegirten der

Kantonal-Sektionen der schweiz. Ofstziersgesellschaft

für eröffnet.
Zunächst macht Herr Oberst Egloff der

Versammlung die Mittheilung, daß das Comitö die

Generale Dufour und Herzog, die Obersten Paravicini

und Philippin, Generalstabs-Chef undGeneral-
adjudanten der letzten Trvppenaufstellung, dann die

Waffenchefs und Divisioncire eingeladen habe, die

Versammlung mit ihrer Gegenwart zu beehren.
General Dufour hat wegen einem Augenleiden,

General Herzog wegen dienstlicher Verhinderung sich

entschuldigt. Oberst Merian befindet sich im
Ausland. Oberst Stadler in der Korporal-Schule.
Oberst Schädler im Dienst. Oberst Zehnder bei

einer Inspektion. Oberst Wolf ist durch
Familienangelegenheiten verhindert, Oberst Wieland aus
unbekannten Gründen.

Delegirte sind anwesend: Zürich 8, Bern 6,

Luzern 2. Uri, Schwyz, Nidwalden und Zug fehlen.

Obwalden hat keine Sektion. Glarns 2, Frciburg

1, Solothurn 4, Baselstadt 4, Baselland 3,

Schaffhauscn 3, St. Gallen 3, Aargau 10, Thurgau

3, Tesstn 2, Waadt 10, Wallis -, Neuenburg

8, Genf 5, Appenzell —, Graubünden 1,

Centralschweiz. Kavallerie-Verein 1, Ostschweiz.
Kavallerie-Verein —.

Es sind zusammen 76 Abgeordnete. Hiezu kommen

3 Mitglieder des Central-Comités, mit den

Eingeladenen sind anwesend im Ganzen 89.

Herr Oberst Eglofs ersucht, einen Vice-Präsiden-
ten zu bezeichnen, da er sich zeitweise an der

Diskusston zu betheiligen beabsichtige. Es werden
Vorschläge gemacht und Herr Oberst Feiß gewählt.

Der Präsident theilt der Versammlung mit, daß

das Comitö Major Elgger znm Protokollführer
bezeichnet nnd mit der Ausarbeitung der betreffenden
Redaktion beauftragt habe.

Das Comitö bringt einen Antrag über den

Geschäftsgang und hat zur leichtern Bewältigung des

Materials die wichtigsten Fragen in eine Anzahl
Resolutionen zusammengefaßt.

Nachher könne bei einer zweiten Berathung mehr

auf das Einzelne eingegangen werden.

Es erfolgt die Anfrage, ob die Versammlung
mit dem Antrag einverstanden sei, und da kein Ge¬

genantrag fällt, so wird der Vorschlag als angenommen

betrachtet.
Die Resolutionen werden verlesen. Diese lauten:

I. Die Versammlung spricht vorerst im
Allgemeinen die tiefgefühlte Anerkennung und den

Dank aus hinsichtlich der ab Seite des hohen
Bundesrathes in dem vorgelegten Entwurf über eine

neue Militärorganisation enthaltenen fortschrittlichen
Bestrebungen für Hebung unseres Wehrwesens und
bittet die hohen Räthe, deren Nealisirung mit
thunlichster Beförderung anzubahnen.

II. Die Versammlung erlaubt sich folgende Punkte
den hohen Rüthen vorzutragen und bittet um deren

geneigte Berücksichtigung:

1. Abschnitt II, Abtheilungen und Waffengattungen.
F. 8. Zu «,. Möge in Uebereinstimmung mit

der nationalräthlichen Kommission gesagt werden:
Infanterie, das Bataillon bestehend aus 4
Kompagnien mit 1 Hauptmann, 2 Oberlieutenants,
2 Lieutenants.

2. Abschnitt Rekrutirung.
Jn F. 1b möge es heißen: Der Wehrpflichtige

erhält den ersten Unterricht in seinem Heimathsort
und wird daselbst einer entsprechenden Trnvvenab-
lheilung zugetheilt.

Die Wiederholungskurse seiner Waffe kann er
im Fall von Wohnortsänderung (Aufenthalter)
mit Truppentheilen des betreffenden Kantons
bestehen.

Bei Uebungen der Brigade und bei allen
Aufgeboten für effektiven Dienst hat Jeder bei seiner
resp. Abtheilung einzurücken.

Die Niederlassung in einem andern als dem

Heimathskanton bedingt die neue Eintheilung,
soweit der Wohnortskanton die betreffende Waffe besitzt.

3. Abschnitt IV, F. 3V.

Wir schließen uns hier den Anschauungen der

nationalräthlichen Kommission an. (Tafel XVII,
S. 66.)

4. Abschnitt VIII, Untcrricht.
a. Die Versammlung geht ans's Entschiedenste

von der Ansicht aus, daß hier die Entscheidung

für die Zukunft der Armee liege Und daß von einer
Reduktion der Dauer der Unterrichtszeit für Rekruten
keine Rede sein könne. Sie bittet daher, die im
Entwurf des hohen Bundesrathes enthaltenen Vorschläge

znm Gesetz zu erheben.
b. Die Wiederholungskurse sollen alljährlich

stattfinden (viàe F. 104) und bei denselben sämmtliche

Unteroffiziere (unter billiger Berücksichtigung ihrer
Mehrleistungen) einberufen werden.

o. Für die Landwehr sollen statt eintägigen
Schießübungen und Inspektionen (§ 140)
periodische, mehrtägige Wiederholungskurse eingeführt
werden, deren Dauer sich nach der jeweiligen Zeitlage

richtet.

5. Abschnitt IX, Bekleidung, Bewaffnung und

Ausrüstung.
Der Wunsch, daß im Gesetz Bestimmungen

aufgenommen werden über Anlegung von Magazinen
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»on SefleibungS- unb SluSrüftungSgegetiftänben unb

jroar in bem Umfange, bafj biefelben roenigftenS

für 2 ^aHrgänge SReftuten aller Sffiaffen genügen

(jur Jjälfte in fertigem JMtonb, bie anbere §äifte
in ben erforberlidjen ©toffen jc.). ©leicHjeitig fei
SBorforge ju treffen, ba| für ben SBebarf an SBe»

fleibungS» unb SlitSrüftungSgegenftäuben für bte

Offijiere ber oerfdjiebenen SBrandjen fortroäHrenb
Sßorrättje bereit gesotten roerben.

6. SibfcHiittt XI, Sßferbefteüung.

©S mögen bie in ben §. 181 — 189 enttjalteuen
SBeftimmungen über SBferbefteüung namentliaj ju
©unften beteiligen Ojfijiere, roeldje beritten fein
fotten, uäHer präjiftrt unb benfelben bie Slnfcjjaf*
jung unb bet UntetHalt bet Sßferbe erleichtert
roerben.

7. Slbfdjnitt XIV, SRedjtSpflege.

SBunfdj für SBereinfadjung beS SßerfaHrenS unb
baHer balbige SReoifion beS 2Rilitärftrafgefefee3.

8. Slbfdjnitt XVI, SBerfügung über baS S3unbeSHeer.

OberbefeHl.

£>ier roirb alleroorberft um Slbänberung ber
§§. 240—243 gebeten, einmal in ber SRetnung, bafj
bie SBaHl beS ©eneralS nidjt erft im SRoment beS

SlufgeboteS fonbern recHtjeitig, b. % fe nadj ben

politifdjen ©onjunfturen ftattfinbe unb iHm eine

energifdje ©inroirfung auf bie SBefcHaffung ber
©treitmittel unb beren SRobilifirung ermöglidjt
roerbe;

bann, bafj ber SßaffuS über ©rttjeitung binbenber
^nftruftionen (§. 242) näHere sjjräjifimng finbe
unb enblidj baS Slufgebot roeiterer £eere3ttjeile oom
©eneral felbft befdjloffen unb berfelbe in fetneu
Intentionen nidjt getjinbert roerben fönne.

©ie erfte SRefotution fommt jur SBeratHung.

Oberft Secomte roitt bie Stnerfennung auSfpre*
djen in bem gatt, als bie oon ber SBerfammlung
geroünfäjten Slenberungen angenommen roerben.

Sluf bie 33emerfung beS Sßräfibenten, bafj biefer
Sffiunfdj bei ber SRebaftion berücffidjtigt roerben

fönne, jieHt #err Oberft Secomte ben Slntrag
jurücf.

SBei ber Slbftimmung roirb bie SRefolution mit
grofjer SReHrtjeit angenommen.

SBerlefen ber jroeiten SRefolution.
Äommanbant ©djuler (©laruS) roünfdjt SluS»

fünft, roarum bie SlbtHeilung II. beS ©ntrourfeS
juerft beHanbelt roerbe.

©er Sßräftbeut bemerft, man roerbe fpäter auf
Slrttfel I jurücffommen. ©ie SBerfammlung Habe

befdjloffen, juerft bie SRefolutionen ju berattjen unb
bann erft auf bie ©injelnHeiten einjugeHen. SRan

fönne auf bereits SBefdjloffeneS nidjt jurücffommeu.
©er Sßräfibent madjt bie SRttttjeiluug. SRadj ben

©eftionsberidjten beantragen ©enf unb Sffiaabt 6,

©laruS, ©dtjaffHaufen, .Süridj, ©t. ©alten, Sippen»

jett Sl. SRH-, ©raubünben unb SHurgau 4 Äom»

pagnien.
Oberft gaore oerftdjert, bie ©eftion ©enf fönne

fidj aud) mit 4 Äompagnien befreunben.

SRajor ©iobati beftätigt, nidjt auf 6 Äompagnien
befteHen ju motten, infofern ben anbern taftifdjen
Slnforberungen SRedjnung getragen roerbe.

SRajor ©auliS finbet, bafj eS in ber ©eftion
Sffiaabt übel oermevft roorben fei, bafj fünftig bte

Äompagnien oon OberlicutenantS befeHligt roerben
fotten. ©S ift biefeS eine ju große SBerantroortung,
roeldje man jungen, im ©ienft noaj roeniger er*
faHrenen Offijieren überbinbet. ©iefeS fei ber

©runb, roefJHalb man fidj für 6 Äompagnien ent*
fdjieben Habe.

©r glaubt übrigens, juerft fott man bte ©tärfe
ber SBataillone in Slnbetraajt jieHen. ©iefe bebinge
itjre taftifdje SBebeutung. §abe man einmal bie

©tärfe ber SBataillone feftgefefct, bann fönne man
erft fragen, in roie oiele Äompagnien man biefe
etntljeilen rootte. ©aS SBataitton fott eine taftifdje
SBebeutung Haben. SBataittone oon roeniger als
800 SRann ftnb ju fdjroadj, fie fommen im gelb
burdj ÄranfHetten, SBerrounbungen tt. f. ro. balb

auf einen fo geringen ©tanb Herunter, bafj fie atte

taftifdje SBebeutung oerlieren.
©te ©tärfe ber SBataittone fdjeint iHm roiajttger

alS bie ^atjl ber Äompagnien. ©r gibt 3 ftarfen
SDioifionen oor 4 fdjroaajen ben SBorjug. ©r glaubt,
fdjroadje Äompagnien feien Dorttjeiujafter als ftärfe,
ba fie immer bei iHrem ©tjef, bem Hauptmann,
bleiben unb oon biefem leidjter überroadjt roerben

fönnen.
Um aber ben SBünfdjen ber Äameraben SRedjnung

ju tragen, fo fann er fiaj audj für 4 Äompagnien
entfdjliefjen, oorauSgefefet, bafj baS SBataitton eine

©tärfe oon 800 SRann ertjalte. Sluf bie ©tärfe
beS SBataiUonS, nidjt auf bie ber Äompagnie, glaubt
er, muffe baS §auptgeroiäjt gelegt roerben. ©djtiefj*
lidj ftettt er ben Slntrag, bie ©tärfe beS SBataiUonS

juerft in SBeratHung ju jieHen.

Dberft SBaraoicini: ©ie ©tärfe ber SBataittone

roirb grofjenttjeilS burdj bie Strt itjrer SBerttjeilung
auf bie Äantone bebingt. SRan mufj ben territorialen

SBerHältniffen SRedjnung tragen. SBerfönlidj
Hätte er geroünfdjt, bafj bie SBataittone eine ©tärfe
oon 840 SIRann erHalten Hätten. ©S fragt fidj,
roie man bie SBataittone eintbeilen fott. ©r roünfdjt
feine ©ioifionen, ein Hauptmann fott bie Äom*
pagnie fommanbiren. ©er ©ebanfe ftärfe SBatail*
loue unb ftärfe Äompagnien laffen fidj jebodj ganj
gut oereinigen, roenn roir 4 Äompagnien ju 200
SRann anneHmen. SBon bem SBerittenmadjen ber

£auptleute Habe man mit SRedjt abftratjirt, bodj
auS biefem ©runbe feien audj 200 SRann baS SRa*

rimum bet ©tätfe, roeldje man einet Äompagnie
geben fönne.

Obetftlieutenant SBumann beantragt 3 Äompag»
nien oon je 240 SRann mit je einem Hauptmann.
3 Äompagnien feien leidjter ju überfeHen, ju leiten,

ju überroadjen unb ju abminiftriven als 4. 3n
einer SRilijarmee fdjeine eS iHm notHroenbig, bie

Slufgabe bem SBataiUonS »Äommanbanten ju erleid}*
tem. SRit 3 Äompagnien fei biefer genug be*

fajäftigt.
Oberft SRoujplefc roünfdjt, bag man feine ftttften
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von Bekleìdungs- und Ansrüstungsgegenständen und

zwar in dem Umfange, daß dieselben wenigstens

für 2 Jahrgänge Rekruten aller Waffen genügen

(zur Hälfte in fertigem Zustand, die andere Hälfte
in den erforderlichen Stoffen zc.). Gleichzeitig sei

Vorsorge zn treffen, daß für den Bedarf an
Bekleìdungs- und Ausrüstungsgegenständen für die

Offiziere der verschiedenen Branchen fortwährend
Vorräthe bereit gehalten werden.

6. Abschnitt XI. Pferdestellung.

Es mögen die in den §. 181 — 189 enthaltenen
Bestimmungen über PferdesteUung, namentlich zu
Gunsten derjenigen Ofsiziere, welche beritten sein

sollen, näher präzisirt und denselben die Anschaffung

nnd der Unterhalt der Pferde erleichtert
werden.

7. Abschnitt XIV, Rechtspflege.

Wunsch für Vereinfachung des Verfahrens und
daher baldige Revision des Militärstrafgesetzes.

8. Abschnitt XVI, Verfügung über das Bundesheer.
Oberbefehl.

Hier wird allervorderst um Abänderung der
8§. 240—243 gebeten, einmal in der Meinung, daß
die Wahl des Generals nicht erst im Moment des

Aufgebotes, sondern rechtzeitig, d. h, je nach den

politischen Conjunkturen stattfinde und ihm eine

energische Einwirkung auf die Beschaffung der

Streitmittel und deren Mobilisirung ermöglicht
werde;

dann, daß der Passus über Ertheilung bindender
Instruktionen (F. 242) nähere Präzistrung stnde
und endlich das Aufgebot weiterer Heerestheile vom
General selbst beschlossen und derselbe in seinen

Intentionen nicht gehindert werden könne.

Die erste Resolution kommt zur Berathung.
Oberst Lecomte will die Anerkennung aussprechen

in dem Fall, als die von der Versammlung
gewünschten Aenderungen angenommen werden.

Auf die Bemerkung des Präsidenten, daß dieser

Wunsch bei der Redaktion berücksichtigt werden

könne, zieht Herr Oberst Lecomte den Antrag
zurück.

Bei der Abstimmung wird die Resolution mit
großer Mehrheit angenommen.

Verlesen der zweiten Resolution.
Kommandant Schuler (Glarus) wünscht

Auskunft, warum die Abtheilung II. des Entwurfes
zuerst behandelt werde.

Der Präsident bemerkt, man werde später auf
Artikel I zurückkommen. Die Versammlung habe

beschlossen, zuerst die Resolutionen zu berathen und
dann erst auf die Einzelnheiten einzugehen. Man
könne auf bereits Beschlossenes nicht zurückkommen.

Der Präsident macht die Mittheilung. Nach den

Sektionsberichten beantragen Genf und Waadt 6,

Glarus, Schasshanseu, Zürich, St. Gallen, Appenzell

A. Rh., Graubünden und Thurgau 4
Kompagnien.

Oberst Favre versichert, die Sektion Genf könne
stch auch mit 4 Kompagnien befreunden.

Major Diodati bestätigt, nicht auf 6 Kompagnien
bestehen zu wollen, insofern den andern taktischen

Anforderungen Rechnung getragen werhe.

Major Gaulis findet, daß es in der Sektion
Waadt übel vermerkt worden sei, daß künftig die

Kompagnien von Oberlieutenants befehligt werden
sollen. Es ist dieses eine zu große Verantwortung,
welche man jungen, im Dienst noch weniger
erfahrenen Offizieren überbindet. Dieses sei der

Grund, weßhalb man sich für 6 Kompagnien
entschieden habe.

Er glaubt übrigens, zuerst soll man die Stärke
der Bataillone in Anbetracht ziehen. Diese bedinge
ihre taktische Bedeutung. Habe man einmal die

Stärke dcr Bataillone festgesetzt, dann könne man
erst fragen, in wie viele Kompagnien man diese

eintheilen wolle. Das Bataillon soll eine taktische

Bedeutung haben. Bataillone von weniger als
800 Mann sind zu schwach, sie kommen im Feld
durch Krankheiten, Verwundungen u. s. w. bald

auf einen so geringen Stand herunter, daß sie alle

taktische Bedeutung verlieren.
Die Stärke der Bataillone scheint ihm wichtiger

als die Zahl der Kompagnien. Er gibt 3 starken

Divisionen vor 4 schwachen den Vorzug. Er glaubt,
schwache Kompagnien seien vortheilhafter als starke,
da ste immer bei ihrem Chef, dem Hauptmann,
bleiben nnd von diesem leichter überwacht werden
können.

Um aber den Wünschen der Kameraden Rechnung

zu tragen, so kann er sich auch für 4 Kompagnien
entschließen, vorausgesetzt, daß das Bataillon eine

Stärke von 800 Mann erhalte. Auf die Stärke
des Bataillons, nicht auf die der Kompagnie, glaubt
er, müsse das Hauptgewicht gelegt werden. Schließlich

stellt er den Antrag, die Stärke des Bataillons
zuerst in Berathung zu ziehen,

Oberst Paravicini: Die Stärke der Bataillone
wird großentheils durch die Art ihrer Vertheilung
auf die Kantone bedingt. Man muß den territorialen

Verhältnissen Rechnung tragen. Persönlich
hätte er gewünscht, daß die Bataillone eine Stärke
von 840 Mann erhalten hätten. Es frägt sich,

wie man die Bataillone eintheilen soll. Er wünscht
keine Divisionen, ein Hauptmann soll die

Kompagnie kommandiren. Der Gedanke starke Bataillone

und starke Kompagnien lassen sich jedoch ganz
gut vereinigen, wenn wir 4 Kompagnien zu 200
Mann annehmen. Von dem Berittenmachen der

Hauptleute habe man mit Recht abstrahirt, doch

aus diesem Grunde seien auch 200 Mann das
Maximum der Stärke, welche man einer Kompagnie
geben könne.

Oberstlieutenant Bumann beantragt 3 Kompagnien

von je 240 Mann mit je einem Hauptmann.
3 Kompagnien seien leichter zu übersehen, zu leiten,
zu überwachen und zu administrirrn als 4. Jn
einer Milizarmee scheine es ihm nothwendig, die

Aufgabe dem Bataillons-Kommandanten zu erleichtern.

Mit 3 Kompagnien sei dieser genug
beschäftigt.

Oberst Rothpletz wünscht, daß man keine strikten
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BaHlen angebe. SBenn baS SBataitton eine foldje

©tärfe Hat, baß eS ben Slnforberungen genügen

fann, fo roünfdjen roir 4 Äompagnien.
Oberft ©gloff. ©S ift ridjtig, in oielen Slrmeen

Hat man ftärfere Äompagnien. ©odj biefeS fann

für unS nidjt maßgebenb fein, ©odj rotr tonnen
unS nidjt nadj bem ©egner ridjten. ©troaS fdjroä*
djere Äompagnien fdjeinen iHm ber SBeroeglidjfeit,
ber leidjtern güHrung Halber oortbeittjaft. SRidjt
aber" auS bem ©runbe, roeit roir glauben, bafj roir
unfern ©egnem überlegen feien, ©odj roir roer*
ben feiten in bie Sage fommen, einjelne Äompag*
nien gegen einanber fedjten ju laffen.

SBir fönnen audj 2 ftarfen Äompagnien 3 fdjroä»

djere entgegenftfcen unb biefeS Hat feine SBorüjeile.

Oberftlieutenant SBoßiuger roünfdjt, baß nidjt in
©etaitS eingegangen roerbe, roaS oon einigen SBor»

rebnern gefcfjetjen, er ftettt ben Slntrag, feine Df»
fijiere aufjufüHren unb feine ©tärfe anjugeben.
SRit biefem oerliere man ,3ett unb muffe bann in
ber golge roidjtigere ©efdjäfte unerlebigt laffen.

Oberftlieutenant grei glaubt, eS roäre am jroecf*

mäßigften, roenn man einfadj bie grage erlebigen
rooüte, ob man 4 ftatfe Äompagnien roünfdjt ober

nidjt.
SBei ber Slbftimmung ergibt fidj bie große SReHr»

Heit für 4 ftärfe Äompagnien.
Äommanbant ©djuler roünfdjt, baß einfadj gefagt

roerbe, man roünfdje ftärfere Äompagnien als fie

oon ber Äommiffion beS SRationalratHeS bean»

tragt roerben. SRan folle bie 3aHl angeben unb

auSbrücflidj fagen, baß man Äompagnien oon 184
SRann für ju fdjroadj Halte.

Äommanbant SBumann ftttnmt bem Slntrag
©djuler ju unb finbet Äompagnien unter 200 Wann
für ju fdjroadj, ben taftifajen Slnforberungen ber

©egenroart ju genügen.

Oberft SRottjplefc fagt, er fei frütjer gegen Äom*
pagnien oon 250 SIRann geroefen, ba biefe berittene

£>auptleute erforbem. ©iefeS fdtjeine iHm auS oer»

fdjiebenen ©rünben bei unS nidjt jroecfmäßig. SRit

Äompagnien oou größerer ©tärfe als bie oon 184 W.
fönne er fidj jebodj einoerftanben erflären, infofern
bie ©renje etngetjaltett roerbe, roo eS nodj nidjt
notHroenbig fei, bie £>auptleute beritten ju maajen.

©r beantragt, bie SBerfammlung möge ben Sffiunfdj
auSfpredjen: bafj bie Äompagnien ftärfer gemadjt
roerben, alS biefeS in bem SBorfdjlag ber national*
rätbtidjen Äommiffion gefdjeHen fei.

Dberft Sßaraotcint unterftüfet ben Slntrag beS

£>erm Dberft SRottjpleij.

Oberft ^Sler bemerft, roenn man bei SBeibeHalt

ber gleiten SlnjaHl SBataittone, ftärfere Äompag»
nien oerlange, fo beantrage man bamit gieicbjeitig
eine SBermeHrung ber Slrmee um 10,000 SRann.

Sieutenant SRoulet getjt mit Oberft SRcttjplefj

einig, ©r roitt nur ftärfe Äompagnien oerlangen,
bodj feine „SaHlen angeben.

Äommanbant ©djuler roünfdjt, baß auSbrücflidj
gefagt roerbe, baß 184 SRann per Äompagnie als

ju roenig eradjtet roerben.
SBei ber Slbftimmung roirb bie grage oorgelegt,

ob man nur ben allgemeinen ©runbfafe aufteilen
motte, baß 4 ftärfe Äompagnien oerlangt unb feine

Labien angegeben roerben.

©ie grofje SReHrHeit ftimmt Hiefür.
(gortfefcung fotgt.)

ÄDtntnifforittt unb «Strategie.

©er Sluffatj oon £erm SRajor ©eggetter in
SRr. 40 biefer 3eitun9 »UDer oie projeftirteu SBer» •

roaltungStruppen" oerbient atte Stnerfennuug ebenfo

febr roegen ber ©adjtenntniß beS SßerfafferS, oon
ber baburdj neuerbingS ein SBeroeiS oorliegt, als

roegen ber OffenHeit, mit roeldjer er feine Slnfidjten

auSfpridjt.
©ie ©rünbe, roeldje babei angefütjrt roerben über

bie in ben Sruppenaufftettungen oon 1870 unb

1871 oorgefommenen Uebelftänbe im SBerroaltungS*

roefen finb rooHl biefelben, roeldje idj felbft bei oer*

fcbiebenen Stnläffen HeroorHob. SRämlidj: „bie Äom»

„miffariatSbeamten roaren ju roenig jaHlreidj unb

Hatten feine Äompetenjen", b. H- baS OberfriegS*
fommiffariat Hat ju oiel Hiueinfommanbtrt (baS ift
aber ein alter UfuS), „ju roenig SBrariS", ja aller*

bingS, unb roofjl audj tjtittöieber ju roenig perfön*

lidje SBegabung, roaS ja bei Slnbern audj oorfam,

„ju roenig Unterftüfjung oott ©eite ber Sruppen*
„djefS unb fein ©inoerftänbniß mit ben Äantonal*
„beHörben" — beibeS geHler, roeldje idj fdjon oft als

oon großem ©eroidjt bejeidjnete. ,,©ie ttictjt Hin»

„reictjenbe unb attjttfpäte SBejaHlung ber ©inquartie*

„rung unb guHrleiftungen", — roaS idj in meinem

offijtetten SBeridjt f. £. genügenb qualifijirte. ,,©nb»

„lidj, baß mau über bie ©ifenbaHneu fein SBerfü*

„gungSredjt Hatte." §ier muß iaj eine ©rläuterung
geben. 3m ©ommer 1870 leifteten bie ©ifen*
baHnen, roaS man oon iHnen ©erlangte, roenigftenS

für ben SritppentranSport. ©S roar aber unridjtig uub

gab ju ©onftitten unb ju bem obigen SluSfprudj beS

£>erm SRajor ©eggetter SBeranlaffung, baß bie

SranSporte beS ÄommiffariatS nidjt audj burdj baS

©ifenbaHnbepartement beS ©eneralftabS oermittelt
rourben. ©S ift bieS ein SBunft, über roeldjen id)

mit £>erm Oberftlicut. ©raubjean, bem ©Hef beä

bamaligen ©ifenbaHnroefenS, ganj einig geHe. 3n
ber SBinterfampague 1871 tonnten bie SBaHueu ber

Sßeftfdjroeij allerbiugS beim beften SBillen nidjt
genügenb entfpredjen.

©djon im ©ommer 1870, im Hödjften ©rabe
aber im SBinter 1871 jeigte ftdj ber SRangel an

guHrroefenS*Äolonncn — idj meine aber n i dj t

SRequifitionS=guHren — auf baS Slttercmpfinbliajfte.
3dj fage baHer nodj einmal, fdjaffe man geeignete

SBagen mit Srainpferbeu, fo roirb alles Slnbere fiaj

fdjon madjen.
Ueber bie roeiteren ©etaileinridjtuugen roitt iet) r

micH nun augenblicflidj nidjt näHer einlaffen, fon*

bem ftimme gerne mit £errn SIRajor ©eggetter. j

hingegen fei mir eine allgemeinere SBetradjtung bei

biefem Slnlaß geftattet.
3n neuerer ,3eit ift münblidj unb fdjriftlidj be*

HufS SBegrünbung irgenb einer neuen ©tnrtdjtung

332

Zahlen angebe. Wenn das Bataillon eine solche

Stärke hat, daß es den Anforderungen genügen

kann, so wünschen wir 4 Kompagnien.
Oberst Egloff. Es ist richtig, in vielen Armeen

hat man stärkere Kompagnien. Doch dieses kann

für uns nicht maßgebend sein. Doch wir können

uns nicht nach dem Gegner richten. Etwas schwächere

Kompagnien scheinen ihm der Beweglichkeit,
der leichtern Führung halber vortheilhaft. Nicht
aber'aus dem Grunde, weil wir glauben, daß wir
unsern Gegnern überlegen seien. Doch mir werden

selten in die Lage kommen, einzelne Kompagnien

gegen einander fechten zu lassen.
Wir können auch 2 starken Kompagnien 3 schwächere

entgegensetzen und dieses hat seine Vortheile.
Oberstlieutenant Bollinger wünscht, daß nicht in

Details eingegangen werde, was von einigen
Vorrednern geschehen, er stellt den Antrag, keine
Ofsiziere aufzuführen und keine Stärke anzugeben.
Mit diesem verliere man Zeit und müsse dann in
der Folge wichtigere Geschäfte unerledigt lassen.

Oberstlieutenant Frei glaubt, es märe am
zweckmäßigsten, wenn man einfach die Frage erledigen

wollte, ob man 4 starke Kompagnien wünscht oder

nicht.
Bei der Abstimmung ergibt stch die große Mehrheit

für 4 starke Kompagnien.
Kommandant Schuler wünscht, daß einfach gesagt

werde, man wünsche stärkere Kompagnien als sie

von der Kommisston des Nationalrathes beantragt

werden. Man solle die Zahl angeben und

ausdrücklich sagen, daß man Kompagnien von 184

Mann für zu fchwach halte.
Kommandant Bumann stimmt dem Antrag

Schuler zu und findet Kompagnien nnter 200 Mann
für zu schwach, den taktischen Anforderungen der

Gegenwart zu genügen.
Oberst Rothpletz sagt, er sei früher gegen

Kompagnien von 250 Mann gewesen, da diese berittene

Hauptleute erfordern. Dieses scheine ihm aus
verschiedenen Gründen bei uns nicht zweckmäßig. Mit
Kompagnien von größerer Stärke als die von 184 Vi.
könne er stch jedoch einverstanden erklären, insofern
die Grenze eingehalten werde, wo es noch nicht
nothwendig sei, die Hauptleute beritten zn machen.

Er beantragt, die Versammlung möge den Wunsch
aussprechen: daß die Kompagnien stärker gemacht

werden, als dieses in dem Vorschlag der
nationalräthlichen Kommission geschehen sei.

Oberst Paravicini unterstützt dcn Antrag des

Herrn Oberst Rothpletz.
Oberst Jsler bemerkt, wenn man bei Beibehalt

der gleichen Anzahl Bataillone, stärkere Kompagnien

verlange, so beantrage man damit gleichzeitig
eine Vermehrung der Armee um 10,000 Mann.

Lieutenant Roulet geht mit Oberst Rothpletz
einig. Er will nur starke Kompagnien verlangen,
doch keine Zahlen angeben.

Kommandant Schuler wünscht, daß ausdrücklich
gesagt werde, daß 184 Mann per Kompagnie als
zu wenig erachtet werden.

Bei der Abstimmung wird die Frage vorgelegt,

ob man nur den allgemeinen Grundsatz aufstellen

wolle, daß 4 starke Kompagnien verlangt und keine

Zahlen angegeben werden.

Die große Mehrheit stimmt hiefür.
(Fortsetzung folgt.)

Kommissariat und Strategie.

Der Aufsatz von Herrn Major Deggeller in
Nr. 40 dieser Zeitung „über die projektirten Ver- '
maltungstruppen" verdient alle Anerkennung ebenso

sehr wegen der Sachkenntniß des Verfassers, von
der dadurch neuerdings ein Beweis vorliegt, als

wegen der Offenheit, mit welcher er seine Ansichten

ausspricht.
Die Gründe, welche dabei angeführt werden über

die in den Truppenaufstellungen von 1870 und

187l vorgekommenen Uebelstände im Verwaltungs-
mesen sind wohl dieselben, welche ich selbst bei

verschiedenen Anlässen hervorhob. Nämlich: „die Kom-

„missariatsbeamten waren zu wenig zahlreich und

hatten keine Kompetenzen", d. h. das
Oberkriegskommissariat hat zu viel hineinkommandirt (das ist

aber ein alter Usus), „zu wenig Praxis", ja
allerdings, und wohl auch Hinmieder zu wenig persönliche

Begabung, was ja bei Andern auch vorkam,

„zu wenig Unterstützung von Seite der Truppen-
„chefs und kein Einverständniß mit den Kantonal-
„behörden" — beides Fehler, welche ich schon oft als

von großem Gewicht bezeichnete. „Die nicht

hinreichende nnd allzuspäte Bezahlung der Einquartierung

und Fuhrleistungen", — was ich in meinem

offiziellen Bericht f. Z. genügend qualisizirte. „Endlich

daß man über die Eisenbahnen kein Verfü-
„gungsrecht hatte." Hier muß ich eine Erläuterung
geben. Im Sommer 1870 leisteten die

Eisenbahnen, was man von ihnen verlangte, wenigstens

für den Truppentransport. Es mar aber unrichtig uud

gab zu Conflikten und zu dem obigen Ausspruch des

Herrn Major Deggeller Veranlassung, daß die

Transporte des Kommissariats nicht auch dnrch das

Eisenbahndepartement des Generalstabs vermittelt
wurden. Es ist dies ein Punkt, über welchen ich

mit Herrn Oberstlicut. Grandjean, dem Chef des

damaligen Eisenbahnwesens, ganz einig gehe. Jn
der Winterkampagne 1871 konnten die Bahnen der

Westschweiz allerdings beim besten Willen nicht

genügend entsprechen.

Schon im Sommer 1870, im höchsten Grade
aber im Winter 1871 zeigte sich der Maugel an

Fuhrwesens-Kolonnen — ich meine aber nicht
Requisitions-Fuhren — auf das Allerempftndlichste.

Ich sage daher noch einmal, schaffe man geeignete

Wagen mit Trainpferden, so wird alles Andere sich

schon machen.
Ueber die weiteren Detaileinrichtungen will ich s

mich nun augenblicklich nicht näher einlassen,
sondern stimme gerne mit Herrn Major Deggeller.
Hingegen sei mir eine allgemeinere Betrachtung bei

diesem Anlaß gestattet.

In neuerer Zeit ist mündlich und schriftlich
behufs Begründung irgend einer neuen Einrichtung
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